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Sicherheitspolitik

Der Friedensplan des Amerikanischen
Prasidenten Donald Trump (1/2)

Der Beitrag befasst sich mit dem Friedensplan des US-Prédsidenten. Im ersten
Teil werden bisherige Vereinbarungen fiir einen Friedensvertrag zwischen

Israel und den Paldstinensern dargestellt. Der Teil Il beschéftigt sich mit dem
Inhalt des Plans unter sicherheitspolitischen Aspekten und den Reaktionen

der relevanten Lander und Organisationen. Der Beitrag endet mit einer Bewertung
des Plans und einer Einschdtzung der Chancen fiir eine Realisierung der Vision.

Jiirgen Hiibschen

Am 29. November 1947 wurde Palis-
tina auf der Basis der UN-Resolution 181
(IT) in ein jiidisches und ein arabisches
Gebiet aufgeteilt. Der zukiinftige Juden-
staat wiirde die vorwiegend von Juden be-
wohnten Gebiete umfassen. Die haupt-
sichlich von den Arabern bewohnten Re-
gionen westlich des Jordans sollten mit
Transjordanien vereinigt werden; Jeru-
salem miisste einen neutralen Status er-
halten.

Die Historie der israelisch-
paldstinensischen Beziehungen

Die UN-Resolution 181 (IT) wurde we-
der von den Juden noch von den Arabern
anerkannt. Am 13. Mai 1948 erkliirte die
Arabische Liga den palistinensischen Ju-
den gewissermassen prophylaktisch den
Krieg. Am 14. Mai wurde Israel als «Jtidi-
scher Staat in Paldstina» gegriindet.

Auf den ersten arabisch-israelischen
Krieg 1948/49 folgten drei weitere in den
Jahren 1956, 1967 und 1973, und bis heu-
te wurde keine Losung gefunden, wie die
Menschen in Israel und in Palistina fried-
lich zusammenleben kénnen. Vorschlige,
und auch Anweisungen in Form von Frie-
densplinen oder UN-Resolutionen hat es
immer wieder gegeben; sie wurden aber
von den verfeindeten Parteien nicht an-
genommen. Mit Hilfe der USA wurde es
Israel ermdglicht, grundsitzlich alle Re-
solutionen der Vereinten Nationen unge-
straft zu ignorieren.

Nach dem ersten israelisch-arabischen
Krieg 1948/49, als Israel und Agypten ein
Waffenstillstandsabkommen unterzeich-
neten, verzichtete Agypten auf Gaza. Da-
mals erhielt der sandige Kiistenstreifen sei-
nen Namen und seine heutige geographi-
sche Ausprigung.

1956 begann Israel mit einem Priven-
tivschlag den sogenannten «Sinai-Kriegy,
in dessen Folge Israel zeitweilig die gesam-
te Sinai-Halbinsel besetzte.

Nach dem sogenannten «Sechs-Tage-
Kriegy, den Israel am 5. Juni 1967 wiede-
rum mit einem Priventivschlag begann,
wurden, neben der Sinai-Halbinsel und
dem Gaza-Streifen, die syrischen Golan-
Hohen, Jordanien bis zum Jordan — die
«Westbank» — und Ost-Jerusalem von is-

«Die internationale
Staatengemeinschaft hat
sich seit Jahrzehnten
um eine Friedenslosung
zwischen Israel und den
Paldstinensern bemiiht.»

raclischen Truppen besetzt. Am 22. No-
vember 1967 verabschiedete der Weltsi-
cherheitsrat die UN-Resolution 242, in
der Israel aufgefordert wurde, alle bislang
eroberten und besetzten Gebiete zu riu-
men und zuriickzugeben.

Auf diesen dritten israelisch-arabischen
Krieg folgte sechs Jahre spiter der «Yom-
Kippur-Kriegy, der am 6. Oktober 1973
mit einem dgyptischen Uberraschungsan—
griff begann. Auch diesen Krieg konn-
te Israel militirisch fiir sich entscheiden,
wurde aber in der UN-Resolution 338
vom 22. Oktober 1973 erneut aufgefor-
dert, alle eroberten und besetzten Gebie-
te bedingungslos zu riumen. Ausserdem
wurden die kriegfithrenden Parteien durch
den Weltsicherheitsrat aufgefordert, Ver-
handlungen zu beginnen, die «cinen ge-
rechten und dauerhaften Frieden im Na-
hen Osten zum Ziel haben».

Volkerrechtliches Verbot

Obwohl das Besiedeln besetzter Gebie-
te bereits im Volkerrecht verboten wird,
untersagte der Weltsicherheitsrat am 1.
Miirz 1980 in seiner Resolution 465 Isra-
el expressis verbis noch einmal jeglichen
Siedlungsbau in den besetzten Gebieten.
Israel ignorierte auch diese Resolution und
liess zusitzlich am 30. Juni 1980 durch
die Knesset Jerusalem per Gesetz zu Isra-
els «ewiger und unteilbarer Hauptstad»
erklidren. In der UN-Resolution 181 (II)
vom 29. November 1947 war festgelegt
worden, dass Jerusalem einen neutralen
Status erhalten solle, weil die Stadt fiir Ju-
den, Christen und Muslime gleichermas-
sen von Bedeutung ist. Am 14. Dezember
1981 wurden auch die besetzten syrischen
Golan-Hoshen annektiert. Eine Verurtei-
lung durch den Weltsicherheitsrat wurde
durch ein Veto der USA verhindert. Nach
einem separaten Friedensvertrag zwischen
Israel und Agypten wurde die seit 1967
besetzte Sinai-Halbinsel im Rahmen des
Camp-David-Abkommens 1982 an Agyp-
ten zuriickgegeben. 2005 zog sich Israel
aus dem Gaza-Streifen zuriick.

Internationale
Friedensbemiihungen

Die internationale Staatengemeinschaft
hat sich seit Jahrzehnten — allerdings mit
sehr unterschiedlicher Intensitit und trotz
einseitiger Unterstiitzung der israelischen
Positionen durch die US-Regierung — um
eine Friedenslosung zwischen Israel und
den Palistinensern bemiiht. Die nachfol-
genden wesentlichen Losungsversuche ste-
hen — neben dem bereits angesproche-
nen Camp David-Abkommen von 1978 —
exemplarisch fiir viele weniger bekannte
Ansitze, um einen Friedensvertrag zu re-
alisieren.
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Am 13. September 1993 unterzeichne-

ten Israel und die Palistinenser in Wa-
shington die sogenannte «Osloer Prinzi-
pien-Erklirungy. Sie sollte die Grundlage
fiir die Selbstverwaltung der Palistinenser
mit dem Ziel einer auch von Israel akzep-
tierten Griindung eines Palistinenser Staa-

tes sein. In Oslo kam es auch zum histori-
schen Hindedruck zwischen dem israeli-
schen Premierminister Rabin und Palisti-
nenserfiithrer Arafat.

Folgende konkrete Massnahmen/Ent-

scheidungen schlossen sich an:

Die israelische Knesset stimmte der
Oslo-Erklirung mit 61 von 120 Stim-
men zu;

Palistinenserfiihrer Arafat ordnete die
Beendigung militirischer PLO-Opera-
tionen gegen Israel an;

Der Zentralrat der PLO billigte im tu-
nesischen Exil die «Prinzipien Erkli-
rungy;

Am 13.10.1993 trat die Erklirung in
Kraft;

Die israelisch-palistinensischen Ver-
handlungen iiber die Selbstverwaltung
des Gaza-Streifens und Jerichos began-
nen im dgyptischen Taba;

Der US-Senat stimmte der Aufhebung

von Sanktionen gegen die PLO zu.

«Oslo I»

Im Mai 1994 wurde im sogenannten

«Oslo-Friedensprozess», den von Norwe-
gen vermittelten Geheimverhandlungen
zwischen Israel und den Palistinensern,
das «Kairo- oder Gaza-Jericho-Abkom-
men» abgeschlossen. Wesentliche Inhalte
des auch «Oslo I» genannten Abkommens
sind eine erste Phase der palistinensischen
Selbstverwaltung:

Israel ist zustindig fiir die Aussere, die
Palistinenser fiir die Innere Sicherheit
(Polizei) in den selbstverwalteten Au-
tonomie-Gebieten;

Ubertragung von Befugnissen der israe-
lischen Zivilverwaltung und der Gesetz-
gebungsverfahren, des Justizwesens und
der Entwicklung von Wirtschaftsbezie-
hungen auf die palistinensische Auto-
nomiebehorde;

Offnung des palistinensischen Mark-
tes fiir israelische Produkte;

Israel behilt die Zollhoheit und be-
stimmt iiber den Export palistinensi-

scher Produkte.

Am 25.Juli desselben Jahres unterzeich-
neten der israelische Ministerprisident
Yitzhak Rabin und Kénig Hussein von
Jordanien die «Washingtoner Erklirung»
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Yitzhak Rabin, Ministerprasident von Israel
1974-77 und 1992-95.

Bilder: wikipedia

Konig Hussein von Jordanien.
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und am 26. Oktober 1994 am Grenz-
tibergang Akaba bei Eilat am Roten Meer

einen Friedensvertrag.

«Oslo l1»

«Oslo I1» — genauer: «Israelisch-Palisti-
nensisches Interimsabkommen iiber das
West-Jordanland und den Gaza-Streifen» —
wurde am 24. September 1995 im dgypti-
schen Badeort Taba abgeschlossen und da-
nach medienwirksam in Washington un-
terzeichnet. Wesentliche Inhalte sind:
 Das Westjordanland, mit Ausnahme der

Stidte Hebron und Jerusalem, wird in

die Zonen A-C unterteilt, die nach und

nach unter palistinensische Selbstver-
waltung gestellt werden sollen;

e Zone A umfasst 3% des Westjordan-
landes mit den Ballungsgebicten Na-
blus, Ramallah, Bethlehem, Dschenin,
Kalkyla und Tulkarem, in denen die Pa-
listinenser stufenweise zivile und poli-
zeiliche Befugnisse erhalten. Es ist keine
israclische Militirprisenz mehr erlaubg;

e Zone B umfasst 25% des Westjordan-
landes und schliesst die tibrigen palis-
tinensischen Stidte, die Fliichtlings-
lager und einen Grossteil der Dérfer
ein. In dieser Zone erhilc die palisti-
nensische Nationalbehorde alle zivilen
Kompetenzen. Polizeibefugnisse und
sicherheitsrelevante  Angelegenheiten
werden gemeinsam mit der israelischen
Militdrverwaltung ausgeiibt;

e Zone C umfasst mit 72% den Gross-
teil des Westjordanlandes, einschliess-
lich der israelischen Siedlungen, Mili-
tirgebiete sowie Umgehungs- und Ver-
bindungsstrassen und verbleibt unter
israelischer Militdrverwaltung. Ledig-
lich die zivilen Belange in diesem Ge-
biet obliegen der palistinensischen Na-
tionalbehorde.

Am 4. November 1995 wurde der israeli-

sche Premierminister Yitzak Rabin vom

judischen Extremisten Jigal Amir, der die

Aussohnung Israels mit den Palistinen-

sern ablehnte, ermordet.

Der «Oslo-Friedensprozess» muss heu-
te als gescheitert bezeichnet werden.

Abdullah-Friedensplan

Im Miirz 2002 legte der saudische Kron-
prinz Abdullah einen Friedensplan vor.
Wesentliche Inhalte waren/sind:
 Anerkennung des Existenzrechts Israels

in den Grenzen von 1967;
¢ Anerkennung eines Palistinenser-Staa-

tes auf dem Territorium des Westjor-



Kronprinz (spater Konig) Abdullah
von Saudi-Arabien.

Bild: HAZ

danlandes und des Gaza-Streifens mit
der Hauptstadt Ost-Jerusalem;

¢ Einstellung aller palistinensischen Ter-
roranschlige gegen Israel;

¢ Riickzug Israels aus den Besetzten Ge-
bieten;

* Aufgabe aller israelischen Siedlungen;

e Riickkehrrecht fiir alle palistinensischen

2001 errichtet wurden, ab und stellt
jeglichen Siedlungsbau ein. Riickzug
der israelischen Truppen aus den Auto-
nomiegebicten, die seit dem Ausbruch
der Zweiten Intifada am 28. Sept. 2000
wiederbesetzt wurden;
Phase 2: Beginnt mit einer internationa-
len Konferenz, die vom Nahost-Quar-
tett unmittelbar nach Abschluss der
palistinensischen Wahlen abgehalten
wird. Die Konferenz fithrt zur Griin-
dung eines palistinensischen Staates
mit provisorischen Grenzen. Als Teil
dieses Prozesses muss «Israel weitere
Massnahmen hinsichtlich der Siedlun-
gen ergreifeny;
Phase 3: Bis 2005: Abschluss der End-
status-Verhandlungen, deren Ziel ein
Abkommen mit folgenden Punkten ist:
- Riickkehr zu den Grenzen von 1967
auf der Basis der UN-Resolutionen
242 und 338;
- Bildung eines eingeschrinkt bewaff-
neten Palistinenserstaates;
- «Gerechte Losung der Fliichtlings-
frage»;
- Zum Status von Jerusalem soll eine
Losung gefunden werden, die Juden,
Christen, und Muslimen gleichermas-

Sicherheitspolitik

Aus dem Bundeshaus

Die Sicherheitspo-
litische Kommissi-
on des Nationalra-
tes (SiK-NR) lehnte
in der Februarsit-
zung die Volksini-
tiative «Fiir ein Ver-
bot der Finanzie-
rung von Kriegs-
materialproduzenten» (19.038) mit 17
zu 8 Stimmen ab. Ebenso den Antrag,
mittels einer Kommissionsmotion einen
indirekten Gegenvorschlag auszuarbei-
ten. Zu unrealistisch stecke die Initia-
tive ihre Ziele und zu unklar seien ihre
Definitionen und Kriterien.

Der Verldngerung des Swisscoy-Einsat-
zes im Kosovo mitsamt einer Bestandes-
erhéhung (19.082) stimmte die SiK-NR
zu. Sie lehnte dabei Antrdge ab, die
Nichteintreten, das Kontingent auf die
gegenwdrtigen 165 AdA beschrénken,
oder dem Bundesrat die Kompetenz fiir
eine kurzfristige Kontingentsaufstockung
entziehen wollten. Zu allen erwdhnten
Minderheiten wird im Friihjahr auch der

s Nationalrat befinden.
sen gerecht wird; fi

- Im August 2005 soll ein provisorischer
Palistinenserstaat ausgerufen werden.
Nachdem die palistinensische Fithrung
der «Road Map» sofort zugestimmt hat-
te, wurde sie am 25.Mai 2003 auch von
Israel formell angenommen. Im Juni 2003
signalisierten auch die Hamas und die mi-
litanten Al Agsa Brigaden der Fatah Zu-
stimmung zur «Road Map».

Die Vereinbarung wurde bis heute
nicht umgesetzt.

Danach gab es verschiedene weitere
Friedensinitiativen, die aber ohne Erfolg
blieben. Stattdessen gab es immer wieder
begrenzte gewaltsame Auseinandersetzun-
gen zwischen Israel und den Paldstinen-
sern und einen weiteren Ausbau israeli-
scher Siedlungen.

Vor diesem Hintergrund und in die-
sen Kontext muss der «Friedensplan» des
US-Prisidenten eingeordnet und bewer-
tet werden. |

Fliichtlinge oder ihre finanzielle Ent-
schidigung;

e Einvernehmliche Regelung tiber die
Wasservorkommen in der Region.
Alle arabischen Staaten unterstiitzten den
sogenannten «Abdullah-Friedensplan».

Israel lehnte den Vorschlag ab.

Ihm unterbreitete die SiK-NR zudem die
Annahme zweier Motionen (19.4376,
19.3991), die das Bundesgesetz iiber
im Ausland erbrachte Sicherheitsdienst-
leistungen (BPS) klarer im urspriingli-
chen Sinne des Gesetzgebers anpassen
mdchten.

Road Map

Im April 2003 wurde die «Road Map»,
die unter Fithrung der USA vom «Nah-
ost-Quartett» mit Russland, der EU und
den Vereinten Nationen ausgearbeitet
worden war, den Israelis und Paldstinen-
sern ausgehindigt. Ziel dieses mehrstufi-
gen Friedensplans war und ist ein eigen-
stindiger, friedlich neben Israel existie-
render Staat Palistina. Wesentliche Inhal-
te waren/sind:
¢ Phase 1: Die paldstinensische Fiihrung

bekriftigt offiziell das Existenzrecht Is-

raels und ruft sofort zum Ende aller Ge-
walt gegen Israel auf. Israel bekriftigt
seine Verpflichtung zu einem existenz-
fihigen souverinen Palistinenserstaat
und beendet das gewaltsame Vorgehen
gegen die Palistinenser. Im Anschluss
an demokratische Reformen halten die

Palistinenser freie Wahlen ab. Israel hebt il

die Ausgangssperren auf, baut alle Sied- ' i

lungsposten, die nach dem 31. Mirz

Die Sicherheitspolitische Kommission
des Stdnderates (SiK-SR) stimmte in der
Gesamtabstimmung einstimmig den bei-
den Vorlagen 18.071 und 19.032 zu, wel-
che die Bekdmpfung von kriminellen und
terroristischen Organisationen in der
Schweiz stdrken sollen. In der Winter-
session 2019 hatte der Stidnderat diese
Vorlagen an die SiK-SR zurlickgewiesen,
respektive ihr durch die Rechtskommis-
sion Antrdge zukommen lassen. Mit ei-
ner Ausnahme wies die SiK-SR diese An-
trdge ab, welche die neuen behdrdlichen
Befugnisse im Sinne des Verhdltnismds-
sigkeitsprinzips einschrdnken wiirden.
Der Stdnderat wird im Friihjahr erneut
eine Abwdgung zwischen Sicherheit und
Verhdltnismdssigkeit vornehmen miis-
sen.

Obersti GstaD

Jiirgen Hiibschen
Beratung fiir
Friedenssicherung und

h Sicherheitskonzepte
D-48268 Greven

Dr. phil. Fritz Kdlin,
Nof (Miliz) Stab MND,
8840 Einsiedeln

Allgemeine Schweizerische Militdrzeitschrift 04/2020 5



	Der Friedensplan des Amerikanischen Präsidenten Donald Trump (1/2)

